
 
 
 
 

Gesetzliche Bestimmungen für das Führen von Hubstaplern und Kranen  
 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2007 Ausgegeben am 10. Jänner 2007 Teil II 

13. Verordnung: Fachkenntnisnachweis-Verordnung – FK-V sowie Änderung der Verordnung über den Nachweis der 
Fachkenntnisse für die Vorbereitung und Organisation von bühnentechnischen und 
beleuchtungstechnischen Arbeiten, der Verordnung über die Fachausbildung der Sicherheitsfachkräfte 
und die Besonderheiten im untertägigen Bergbau, der Bauarbeiterschutzverordnung, der Druckluft- 
und Taucherarbeitenverordnung, der Verordnung über den Schutz der Dienstnehmer und der 
Nachbarschaft beim Betrieb von Steinbrüchen, Lehm-, Ton-, Sand- und Kiesgruben sowie bei 
Haldenabtragungen und der Sprengarbeitenverordnung 

 [CELEX-Nr.: 31989L0391, 32005L0036] 

 
 

Geltungsbereich 
§ 1. (1) Diese Verordnung gilt für die Beschäftigung von Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen in Arbeitsstätten, auf  

                   Baustellen oder an auswärtigen Arbeitsstellen im Sinn des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG). 
 

Beschäftigung der Arbeitnehmer/innen mit Fachkenntnissen 
§ 2. Mit nachfolgenden Arbeiten dürfen Arbeitgeber/innen nur Arbeitnehmer/innen beschäftigen, die die  

                entsprechenden Fachkenntnisse durch ein Zeugnis gemäß § 4 nachweisen: 
 1. Durchführung folgender Arbeiten mit besonderen Gefahren: 
  
  a) Führen von Kranen (§ 2 Abs. 7 der Arbeitsmittelverordnung - AM-VO, BGBl. II Nr. 164/2000), 

    b) Führen von Hubstaplern (§ 2 Abs. 9 AM-VO), 
  . . . . . 
 
 

 
Ausnahmen vom Fachkenntnisnachweis 

§ 3. (1) § 2 Z 1 gilt nicht für die Beschäftigung der Arbeitnehmer/innen mit der Durchführung folgender Arbeiten: 
 

 
KRANE: 

 1. Führen von handbetriebenen Kranen, 
 2. Führen von flurgesteuerten Kranen, deren Tragfähigkeit nicht mehr als 50 kN beträgt, sowie dem Führen von 

Fahrzeug- und Ladekranen, deren Tragfähigkeit nicht mehr als 50 kN und deren Lastmoment nicht mehr als 
100 kNm beträgt, 

 5. Bedienung von Hebeeinrichtungen, die integrierter Bestandteil von Maschinen oder maschinellen 
Einrichtungen sind und ausschließlich zu deren Beschickung dienen, 

 

 



          
         HUBSTAPLER: 
 3. Führen von Hubstaplern, die ihre Last ausschließlich innerhalb der Radbasis aufnehmen und befördern oder die 

mittels Deichsel geführt werden, 
       . . . . . 
 

Nachweis der Fachkenntnisse 
 
§ 4. (1) Der Nachweis der für die Durchführung von Arbeiten gemäß § 2 erforderlichen Fachkenntnisse im Sinn des  

                   § 62 Abs. 1 Z 2 i.V.m. Abs. 2 und 4 ASchG gilt als erbracht, wenn 
 1. der erfolgreiche Abschluss einer Ausbildung, die die Voraussetzungen nach dieser Verordnung erfüllt, durch ein 

Zeugnis gemäß § 11 bestätigt wird, oder 
 2. die jeweiligen Fachkenntnisse durch ein Abschlusszeugnis einer Unterrichtsanstalt gemäß § 15 nachgewiesen 

werden. 
(2) Der Nachweis der Fachkenntnisse 

 1. für das Führen von sonstigen Fahrzeug- und Ladekranen gemäß § 6 Z 1 lit. e) gilt als Nachweis der 
Fachkenntnisse für das Führen von Fahrzeug- und Ladekranen bis 300 kNm Lastmoment gemäß § 6 Z 1 lit. d), 

 2. für das Führen von Lauf-, Bock- und Portalkranen, Säulendreh- und Wandschwenkkranen gemäß § 6 Z 1 lit. b) gilt 
als Nachweis der Fachkenntnisse für das Führen von flurgesteuerten Kranen bis 300 kN Tragfähigkeit gemäß § 6 
Z 1 lit. a), 

 . . . .  
(4) Entspricht beim Führen von motorisch betriebenen selbstfahrenden Arbeitsmitteln mit wechselbarer     

              Zusatzausrüstung zum Einsatz als Kran oder als Hubstapler (Kran-Stapler-Kombinationsgeräte) der  
              durchzuführende Arbeitsvorgang 
 1. dem Führen von Kranen, ist der Nachweis der Fachkenntnisse für das Führen von Kranen erforderlich, 
 2. dem Führen von Hubstaplern, ist der Nachweis der Fachkenntnisse für das Führen von Hubstaplern erforderlich. 
 
 


